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 Veröffentlicht am 19.10.1971

Norm

B-VG Art7

StGB §34

Rechtssatz

Die Tatsache, daß die Verurteilte weiblichen Geschlechts ist, rechtfertigt für sich allein noch nicht eine mildere

Bestrafung. Eine Bevorzugung der Frauen gegenüber den Männern hinsichtlich der Höhe der zu verhängenden

Freiheitsstrafe würde eine durch die Verschiedenheit der Geschlechter nicht zu rechtfertigende Di:erenzierung und

damit eine Verletzung des Gleichheitssatzes nach dem Art 7 B-VG darstellen.
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